
in einer Beeinflussung durch den Verklagten, sondern 
sie ist vielmehr in einer unterschiedlichen Verhaltens
weise gegenüber dem Kind zu suchen. Während die 
Klägerin eine liebevolle und gefühlvolle Einflußnahme 
vermissen ließ, fand das Kind eine solche beim Ver
klagten vor. Die von dem Kind während des Ehever
fahrens gezeigten Reaktionen sind ausschließlich auf. 
dieses unterschiedliche Verhalten der Eltern zurückzu
führen. Daraus muß aber geschlußfolgert werden, daß 
es sich nicht nur um eine vorübergehende Einstel
lung des Kindes handelt, sondern daß sein Standpunkt 
auch unter Beachtung des Lebensalters als gefestigt 
und nicht ohne weiteres zu beeinflussen angesehen 
werden muß. Der Senat kann der Auffassung des Refe
rats Jugendhilfe nicht uneingeschränkt zustimmen, daß 
die Klägerin zu einer Korrektur ihrer bisherigen Fehl
einstellung bezüglich der emotionalen Bindung zum 
Kind für fähig und die Herstellung gefühlsbetonter 
Beziehungen für möglich angesehen wird. Eine solche 
zwar notwendige Veränderung würde einmal durch den 
festen Standpunkt des Kindes erschwert, zum anderen 
aber, und das ist das Wesentliche, wird eine Verbesse
rung der gefühlsmäßigen Beziehungen unter Beachtung 
der Charaktereigenschaften der Klägerin sehr schwer 
sein. So hat z. B. die Jugendhilfekommission der Ge
meinde L. die Klägerin als streng, energisch und sogar 
als gefühllos eingeschätzt und die Meinung vertreten, 
daß es sich hierbei nicht um ein Verhalten aus dem 
Ehekonflikt heraus, sondern um Charaktereigenschaf
ten der Klägerin handelt. Letzteres wird auch durch 
die Aussage des Zeugen F. gestützt, der von einem 
Mangel an Feinfühligkeit der Klägerin in der häus
lichen Atmosphäre sprach. Dieser Zeuge erklärte wei
ter, daß das Kind stärker zum Vater neige, was er nicht 
erst während der Ehekonflikte, sondern bereits in der 
Zeit vorher festgestellt habe. Auch das psychologische 
Gutachten kommt zu ähnlichen Schlußfolgerungen. So 
wurde nicht nur die strikte Ablehnung der Mutter und 
eine enge Bindung des Kindes zum Vater konstatiert, 
sondern darüber hinaus festgestellt, daß es auch von 
seiten der Mutter an einem herzlichen Verhältnis zum 
Kind mangelt. Diese Umstände wurden vom Referat 
Jugendhilfe ebenfalls erkannt und bestätigt.
Das Urteil des Kreisgerichts war deshalb insoweit auf
zuheben und das Erziehungsrecht dem Verklagten zu
zusprechen.

Dr. Frohmut Müller:
Kriminalitätsvorbeugung und Gesetzlichkeitsaufsicht
Staatsverlag der DDR, Berlin 1971 ■ 109 Seiten 
Preis: 4 M

Die Partei der Arbeiterklasse erwartet von allen Staats
und Wirtschaftsfunktionären, daß sie konsequent die 
Gesetzlichkeit einhalten und die Gewährleistung von Ord
nung, Disziplin und Sicherheit zum festen Bestandteil ihrer 
Leitungstätigkeit machen (Entschließung des VIII. Partei
tages der SED). Uber die damit zusammenhängenden 
Fragen gibt die vorliegende Arbeit einen ausgezeichneten 
Überblick. Sie wendet sich vor allem an denjenigen Per
sonenkreis, der in seinem Leitungsbereich für die Ver
hütung von Straftaten und anderen Rechtsverletzungen ver
antwortlich ist, und behandelt sich daraus ergebende 
Probleme der Zusammenarbeit von Staat- und Wirtschafts
organen mit den Rechtspflegearganen. Es wird gezeigt, wie 
die Gesetzlichkeitsaufsicht der Staatsanwaltschaft als wirk
sames Mittel zur Verhütung von Straftaten genutzt werden 
kann, insbesondere zur Vervollkommnung der Leitungs
tätigkeit und zur Verbesserung der Erziehungsarbeit.
Noch im örtlichen Buchhandel erhältlich.
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